
Beitragssatzung

Seite 1 von 1

des Vereins "Freunde und Förderer des Gymnasiums Teltow e.V."

Paragraph 1

Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt 15,-- pro Kalenderjahr.

Paragraph 2

Schüler, Studierende sowie Personen ohne eigenes Einkommen zahlen den halben Mitgliedsbetrag.

Paragraph 3

Für das Beitrittsjahr ermäßigen sich die Mitgliedsbeiträge nach den §§ 1 und 2 auf die Hälfte, wenn der
Beitritt nach dem 1. Juli des Kalenderjahres erfolgte.

Paragraph 4

Für juristische Personen beträgt der Mitgliedsbeitrag die dreifache Höhe des Beitrages nach § 1.

Teltow, den 18.10.2005  gez. Kühnel

(Unterschrift)
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